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SCHEDULE 5 

Provisions regarding resolutions of Holders 
 

GERMAN LANGUAGE VERSION  
 
Die folgenden Bestimmungen über Beschlüsse der Gläubiger sind in die 
Anleihebedingungen einbezogen und damit Teil dieser Bedingungen. 
 

Abschnitt A 

BESTIMMUNGEN ÜBER GLÄUBIGERBESCHLÜSSE, DIE IN EINER  
GLÄUBIGERVERSAMMLUNG GEFASST WERDEN 

 
§ 1 

Einberufung der Gläubigerversammlung 
 

(1) Die Gläubigerversammlung wird von der Emittentin oder von dem gemeinsamen 
Vertreter der Gläubiger einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn Gläubiger, deren 
Schuldverschreibungen zusammen 5 Prozent der ausstehenden 
Schuldverschreibungen erreichen, dies schriftlich mit der Begründung verlangen, sie 
wollten einen gemeinsamen Vertreter bestellen oder abberufen, sie wollten nach § 5 
Absatz 5 Satz 2 des Schuldverschreibungsgesetzes über das Entfallen der Wirkung 
der Kündigung beschließen oder sie hätten ein sonstiges besonderes Interesse an 
der Einberufung. 

 
(2) Gläubiger, deren berechtigtem Verlangen nicht entsprochen worden ist, können 
bei Gericht beantragen, sie zu ermächtigen, die Gläubigerversammlung 
einzuberufen. Das Gericht kann zugleich den Vorsitzenden der Versammlung 
bestimmen. Auf die Ermächtigung muss in der Bekanntmachung der Einberufung 
hingewiesen werden. 

 
(3) Zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk die Emittentin ihren Sitz hat oder 
mangels eines Sitzes in der Bundesrepublik Deutschland das Amtsgericht Frankfurt 
am Main. Gegen die Entscheidung des Gerichts ist die Beschwerde statthaft. 
 
(4) Die Emittentin trägt die Kosten der Gläubigerversammlung und, wenn das Gericht 
dem Antrag nach Absatz 2 stattgegeben hat, auch die Kosten dieses Verfahrens. 
 

§ 2 
Frist, Anmeldung, Nachweis 

 
(1) Die Gläubigerversammlung ist mindestens 14 Tage vor dem Tag der Versammlung 
einzuberufen. 
 
(2) Sieht die Einberufung vor, dass die Teilnahme an der Gläubigerversammlung 
oder die Ausübung der Stimmrechte davon abhängig ist, dass sich die Gläubiger vor 
der Versammlung anmelden, so tritt für die Berechnung der Einberufungsfrist an die 
Stelle des Tages der Versammlung der Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Gläubiger 
vor der Versammlung anmelden müssen. Die Anmeldung muss unter der in der 
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Bekanntmachung der Einberufung mitgeteilten Adresse spätestens am dritten Tag 
vor der Gläubigerversammlung zugehen. 
 
(3) Die Einberufung kann vorsehen, wie die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Gläubigerversammlung nachzuweisen ist. Sofern die Einberufung nichts anderes 
bestimmt, berechtigt ein von einem durch die Emittentin zu ernennenden 
Beauftragten ausgestellter Stimmzettel seinen Inhaber zur Teilnahme an und zur 
Stimmabgabe in der Gläubigerversammlung. Der Stimmzettel kann vom Gläubiger 
bezogen werden, indem er mindestens sechs Tage vor der für die 
Gläubigerversammlung bestimmten Zeit (a) seine Schuldverschreibungen bei einem 
durch die Emittentin zu ernennenden Beauftragten oder gemäß einer Weisung 
dieses Beauftragten bei einer von dem Beauftragten benannten Depotbank oder 
anderen Verwahrer für die Zwecke der Teilnahme an und Stimmabgabe in der 
Gläubigerversammlung hinterlegt hat oder (b) seine Schuldverschreibungen bei einer 
Depotbank in Übereinstimmung mit deren Verfahrensregeln gesperrt sowie einen 
Nachweis über die Inhaberschaft und Sperrung der Schuldverschreibungen an den 
Beauftragten der Emittentin geliefert hat. Der Stimmzettel ist zu datieren und muss 
die fragliche Gläubigerversammlung bezeichnen sowie den ausstehenden Betrag 
und etwaige Seriennummern der Schuldverschreibungen, die entweder hinterlegt 
oder bei einer Depotbank  gesperrt sind, angeben. Die Einberufung kann auch die 
Erbringung eines Identitätsnachweises der ein Stimmrecht ausübenden Person 
vorsehen. Hat der jeweilige Beauftragte der Emittentin einen Stimmzettel für eine 
Schuldverschreibung ausgegeben, dürfen die Schuldverschreibungen solange nicht 
freigegeben bzw. deren Übertragung zugelassen werden, bis entweder die 
Gläubigerversammlung beendet oder der jeweiligen Beauftragten der Stimmzettel 
zurückgegeben worden ist. "Depotbank " bezeichnet jede Bank oder ein sonstiges 
anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Wertpapierverwahrungsgeschäft 
zu betreiben und bei der/dem der Gläubiger ein Wertpapierdepot für die 
Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Clearing Systems. 
 

§ 3 
Ort der Gläubigerversammlung 

 
Die Gläubigerversammlung soll bei einer Emittentin mit Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland am Sitz der Emittentin stattfinden. Sind die Schuldverschreibungen an 
einer Wertpapierbörse im Sinne des § 1 Absatz 3e des Kreditwesengesetzes zum 
Handel zugelassen, deren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, so kann die Gläubigerversammlung auch am Sitz dieser 
Wertpapierbörse stattfinden. § 30a Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes bleibt 
unberührt. 
 

§ 4 
Inhalt der Einberufung, Bekanntmachung 

 
(1) In der Einberufung (die "Einberufung ") müssen die Firma, der Sitz der Emittentin, 
die Zeit und der Ort der Gläubigerversammlung sowie die Bedingungen angegeben 
werden, von denen die Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die Ausübung 
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des Stimmrechts abhängen, einschließlich der in § 2 Absatz 2 und 3 genannten 
Voraussetzungen. 
 
(2) Die Einberufung ist unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger sowie 
zusätzlich gemäß den Bestimmungen in § 13 (Mitteilungen) der Anleihebedingungen 
öffentlich bekannt zu machen. Die Kosten der Bekanntmachung hat die Emittentin zu 
tragen. 
 
(3) Die Emittentin hat die Einberufung und die genauen Bedingungen, von denen die 
Teilnahme an der Gläubigerversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 
abhängen, vom Tag der Einberufung an bis zum Tag der Gläubigerversammlung im 
Internet unter ihrer Adresse den Gläubigern zugänglich zu machen. 
 

§ 5 
Tagesordnung 

 
(1) Zu jedem Gegenstand, über den die Gläubigerversammlung beschließen soll, hat 
der Einberufende in der Tagesordnung einen Vorschlag zur Beschlussfassung zu 
machen. 
 
(2) Die Tagesordnung der Gläubigerversammlung ist mit der Einberufung bekannt zu 
machen. § 4 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Über Gegenstände der 
Tagesordnung, die nicht in der vorgeschriebenen Weise bekannt gemacht sind, 
dürfen Beschlüsse nicht gefasst werden. 
 
(3) Gläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 Prozent der ausstehenden 
Schuldverschreibungen erreichen, können verlangen, dass neue Gegenstände zur 
Beschlussfassung bekannt gemacht werden; § 1 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
Diese neuen Gegenstände müssen spätestens am dritten Tag vor der 
Gläubigerversammlung bekannt gemacht sein. 
 
(4) Gegenanträge, die ein Gläubiger vor der Versammlung angekündigt hat, muss 
die Emittentin unverzüglich bis zum Tag der Gläubigerversammlung im Internet unter 
ihrer Adresse den Gläubigern zugänglich machen. 
 

§ 6 
Vertretung 

 
(1) Jeder Gläubiger kann sich in der Gläubigerversammlung durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Hierauf ist in der Einberufung der 
Gläubigerversammlung hinzuweisen. In der Einberufung ist auch anzugeben, welche 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine wirksame Vertretung zu 
gewährleisten. 
 
(2) Die Vollmacht und Weisungen des Vollmachtgebers an den Vertreter bedürfen 
der Textform. Wird ein von der Emittentin benannter Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt, so ist die Vollmachtserklärung von der Emittentin drei Jahre 
nachprüfbar festzuhalten. 
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§ 7 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit  

 
(1) Der Einberufende führt den Vorsitz in der Gläubigerversammlung, sofern nicht 
das Gericht einen anderen Vorsitzenden bestimmt hat. 
 
(2) In der Gläubigerversammlung ist durch den Vorsitzenden ein Verzeichnis der 
erschienenen oder durch Bevollmächtigte vertretenen Gläubiger aufzustellen. Im 
Verzeichnis sind die Gläubiger unter Angabe ihres Namens, Sitzes oder Wohnorts 
sowie der Zahl der von jedem vertretenen Stimmrechte aufzuführen. Das Verzeichnis 
ist vom Vorsitzenden der Versammlung zu unterschreiben und allen Gläubigern 
unverzüglich zugänglich zu machen. 
 
(3) Die Gläubigerversammlung ist beschlussfähig, wenn die Anwesenden wertmäßig 
mindestens 50 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Wird in 
der Gläubigerversammlung die mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt, kann der 
Vorsitzende eine zweite Versammlung zum Zweck der erneuten Beschlussfassung 
einberufen. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig; für Beschlüsse, zu deren 
Wirksamkeit eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, müssen die Anwesenden 
mindestens 25 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. 
Schuldverschreibungen, deren Stimmrechte ruhen, zählen nicht zu den ausstehen-
den Schuldverschreibungen.  
 

§ 8 
Auskunftspflicht, Abstimmung, Niederschrift  

 
(1) Die Emittentin hat jedem Gläubiger auf Verlangen in der Gläubigerversammlung 
Auskunft zu erteilen, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands 
der Tagesordnung oder eines Vorschlags zur Beschlussfassung erforderlich ist. 
 
(2) Auf die Abgabe und die Auszählung der Stimmen sind die Vorschriften des 
Aktiengesetzes über die Abstimmung der Aktionäre in der Hauptversammlung 
entsprechend anzuwenden, soweit nicht in der Einberufung etwas anderes 
vorgesehen ist. 
 
(3) Jeder Beschluss der Gläubigerversammlung bedarf zu seiner Gültigkeit der 
Beurkundung durch eine über die Verhandlung aufgenommene Niederschrift. Findet 
die Gläubigerversammlung in der Bundesrepublik Deutschland statt, so ist die 
Niederschrift durch einen Notar aufzunehmen; bei einer Gläubigerversammlung im 
Ausland muss eine Niederschrift gewährleistet sein, die der Niederschrift durch einen 
Notar gleichwertig ist. § 130 Absatz 2 bis 4 des Aktiengesetzes gilt entsprechend. 
Jeder Gläubiger, der in der Gläubigerversammlung erschienen oder durch 
Bevollmächtigte vertreten war, kann binnen eines Jahres nach dem Tag der 
Versammlung von der Emittentin eine Abschrift der Niederschrift und der Anlagen 
verlangen. 
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§ 9 
Bekanntmachung von Beschlüssen 

 
(1) Die Emittentin hat die Beschlüsse der Gläubiger auf ihre Kosten in geeigneter 
Form öffentlich bekannt zu machen. Hat die Emittentin ihren Sitz in der 
Bundesrepublik Deutschland, so sind die Beschlüsse unverzüglich im elektronischen 
Bundesanzeiger sowie zusätzlich gemäß den Bestimmungen in § 13 (Mitteilungen) 
der Anleihebedingungen zu veröffentlichen; die nach § 30e Absatz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes vorgeschriebene Veröffentlichung ist jedoch 
ausreichend.  
 
(2) Außerdem hat die Emittentin die Beschlüsse der Gläubiger sowie, wenn ein 
Gläubigerbeschluss die Anleihebedingungen ändert, den Wortlaut der ursprünglichen 
Anleihebedingungen vom Tag nach der Gläubigerversammlung an für die Dauer von 
mindestens einem Monat im Internet unter ihrer Adresse der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.  
 

§ 10 
Insolvenzverfahren 

 
(1) Ist über das Vermögen der Emittentin in der Bundesrepublik Deutschland das 
Insolvenzverfahren eröffnet worden, so unterliegen die Beschlüsse der Gläubiger 
den Bestimmungen der Insolvenzordnung, soweit in den folgenden Absätzen nicht 
anderes bestimmt ist. § 340 der Insolvenzordnung bleibt unberührt.  
 
(2) Die Gläubiger können durch Mehrheitsbeschluss zur Wahrnehmung ihrer Rechte 
im Insolvenzverfahren einen gemeinsamen Vertreter für alle Gläubiger bestellen. 
Soweit ein gemeinsamer Vertreter für alle Gläubiger noch nicht bestellt worden ist, 
hat das Insolvenzgericht zu diesem Zweck eine Gläubigerversammlung nach den 
Vorschriften des Schuldverschreibungsgesetzes einzuberufen. 
 
(3) Ein gemeinsamer Vertreter für alle Gläubiger ist allein berechtigt und verpflichtet, 
die Rechte der Gläubiger im Insolvenzverfahren geltend zu machen, dabei braucht er 
die Schuldurkunde nicht vorzulegen.  
 
(4) In einem Insolvenzplan sind den Gläubigern gleiche Rechte anzubieten. 
 
(5) Das Insolvenzgericht wird veranlassen, dass die Bekanntmachungen nach den 
Bestimmungen des Schuldverschreibungsgesetzes zusätzlich im Internet unter der 
durch § 9 der Insolvenzordnung vorgeschriebenen Adresse veröffentlicht werden. 
 

§ 11 
Anfechtung von Beschlüssen  

 
(1) Ein Beschluss der Gläubiger kann wegen Verletzung des Gesetzes oder der 
Anleihebedingungen durch Klage angefochten werden. Wegen unrichtiger, 
unvollständiger oder verweigerter Erteilung von Informationen kann ein Beschluss 
der Gläubiger nur angefochten werden, wenn ein objektiv urteilender Gläubiger die 
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Erteilung der Information als wesentliche Voraussetzung für sein 
Abstimmungsverhalten angesehen hätte.  
 
(2) Zur Anfechtung ist befugt 
 
1. jeder Gläubiger, der an der Abstimmung teilgenommen und gegen den 

Beschluss fristgerecht Widerspruch erklärt hat, sofern er die 
Schuldverschreibung vor der Bekanntmachung der Einberufung der 
Gläubigerversammlung oder vor der Aufforderung zur Stimmabgabe in einer 
Abstimmung ohne Versammlung erworben hatte; 

 
2. jeder Gläubiger, der an der Abstimmung nicht teilgenommen hat, wenn er zur 

Abstimmung zu Unrecht nicht zugelassen worden ist oder wenn die 
Versammlung nicht ordnungsgemäß einberufen oder zur Stimmabgabe nicht 
ordnungsgemäß aufgefordert worden ist oder wenn ein Gegenstand der 
Beschlussfassung nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden ist. 

 
(3) Die Klage ist binnen eines Monats nach der Bekanntmachung des Beschlusses 
zu erheben. Sie ist gegen die Emittentin zu richten. Zuständig für die Klage ist bei 
einer Emittentin mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich das 
Landgericht, in dessen Bezirk die Emittentin ihren Sitz hat, oder mangels eines 
Sitzes in der Bundesrepublik Deutschland das Landgericht Frankfurt am Main; § 246 
Absatz 3 Satz 2 bis 6 des Aktiengesetzes gilt entsprechend. Vor einer rechtskräftigen 
Entscheidung des Gerichts darf der angefochtene Beschluss nicht vollzogen werden, 
es sei denn, das nach Satz 3 zuständige Gericht stellt auf Antrag der Emittentin nach 
Maßgabe des § 246a des Aktiengesetzes fest, dass die Erhebung der Klage dem 
Vollzug des angefochtenen Beschlusses nicht entgegensteht; § 246a Absatz 1 Satz 
1, Absatz 2, Absatz 3 Satz 2, 3 und 6, Absatz 4 des Aktiengesetzes gilt 
entsprechend. Gegen den Beschluss findet die sofortige Beschwerde statt. Die 
Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.  
 

§ 12 
Vollziehung von Beschlüssen  

 
(1) Beschlüsse der Gläubigerversammlung, durch welche der Inhalt der 
Anleihebedingungen abgeändert oder ergänzt wird, sind in der Weise zu vollziehen, 
dass die maßgebliche Sammelurkunde ergänzt oder geändert wird. Im Fall der 
Verwahrung der Sammelurkunde durch eine Wertpapiersammelbank hat der 
Versammlungsleiter dazu den in der Niederschrift dokumentierten Beschlussinhalt an 
die Wertpapiersammelbank zu übermitteln mit dem Ersuchen, die eingereichten 
Dokumente den vorhandenen Dokumenten in geeigneter Form beizufügen. Er hat 
gegenüber der Wertpapiersammelbank zu versichern, dass der Beschluss vollzogen 
werden darf. 
 
(2) Der Gemeinsame Vertreter darf von der ihm durch Beschluss erteilten Vollmacht 
oder Ermächtigung keinen Gebrauch machen, solange der zugrunde liegende 
Beschluss noch nicht vollzogen werden darf. 
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Abschnitt B 

BESTIMMUNGEN ÜBER GLÄUBIGERBESCHLÜSSE, DIE IN EINER   
ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG GEFASST WERDEN 

 
Abstimmung ohne Versammlung 

 
(1) Auf die Abstimmung ohne Versammlung sind die Vorschriften der §§ 1 bis 12 des 
Abschnitts A entsprechend anzuwenden, soweit in den folgenden Absätzen nichts 
anderes bestimmt ist. 
 
(2) Die Abstimmung wird vom Abstimmungsleiter geleitet. Abstimmungsleiter ist ein 
von der Emittentin beauftragter Notar oder der gemeinsame Vertreter der Gläubiger, 
wenn er zu der Abstimmung aufgefordert hat, oder eine vom Gericht bestimmte 
Person. § 1 Absatz 2 Satz 2 des Abschnitts A ist entsprechend anwendbar. 
 
(3) In der Aufforderung zur Stimmabgabe ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb 
dessen die Stimmen abgegeben werden können. Er beträgt mindestens 72 Stunden. 
Während des Abstimmungszeitraums können die Gläubiger ihre Stimme gegenüber 
dem Abstimmungsleiter in Textform abgeben. In der Einberufung können auch 
andere Formen der Stimmabgabe vorgesehen werden. In der Aufforderung muss im 
Einzelnen angegeben werden, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit 
die Stimmen gezählt werden. 
 
(4) Der Abstimmungsleiter stellt die Berechtigung zur Stimmabgabe anhand der 
eingereichten Nachweise fest und erstellt ein Verzeichnis der stimmberechtigten 
Gläubiger. Wird die Beschlussfähigkeit nicht festgestellt, kann der Abstimmungsleiter 
eine Gläubigerversammlung einberufen; die Versammlung gilt als zweite 
Versammlung im Sinne des § 7 Absatz 3 Satz 3 des Abschnitts A. Über jeden in der 
Abstimmung gefassten Beschluss ist eine Niederschrift aufzunehmen; § 8 Absatz 3 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Jeder Gläubiger, der an der Abstimmung 
teilgenommen hat, kann binnen eines Jahres nach Ablauf des 
Abstimmungszeitraums von der Emittentin eine Abschrift der Niederschrift nebst 
Anlagen verlangen. 
 
(5) Jeder Gläubiger, der an der Abstimmung teilgenommen hat, kann gegen das 
Ergebnis schriftlich Widerspruch erheben binnen zwei Wochen nach 
Bekanntmachung der Beschlüsse. Über den Widerspruch entscheidet der 
Abstimmungsleiter. Hilft er dem Widerspruch ab, hat er das Ergebnis unverzüglich 
bekannt zu machen; § 9 des Abschnitts A gilt entsprechend. Hilft der 
Abstimmungsleiter dem Widerspruch nicht ab, hat er dies dem widersprechenden 
Gläubiger unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(6) Die Emittentin hat die Kosten einer Abstimmung ohne Versammlung zu tragen 
und, wenn das Gericht einem Antrag nach § 1 Absatz 2 des Abschnitts A 
stattgegeben hat, auch die Kosten des Verfahrens. 
 
 


